
Beschluss des 70. Studierendenparlaments
Sonstige Beschlussvorlage (studentische Krankenversicherung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 3. Sitzung des 70. Studierendenparla-
ments am 2022-09-21 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP70-A015- Sonstige Beschlussvorlage (studentische Kranken-
versicherung)“ wird mit (M/0/0) in der folgenden Fassung angenommen:

Die Höhe des Aufschlages zum Ausgleich des Beitrages zur studen-
tischen Krankenversicherung auf die Aufwandsentschädigungen ge-
mäß §54 Abs. 1 und 2 der Finanzordnung entspricht mit Wirkung zum
01.10.2022 dem Betrag der in §13a Abs. (1) Satz 1 und 2 des BAföG
als Erhöhung des Bedarfs festgelegt ist. Demnach gilt ab dem 01.10.2022
eine Aufschlagshöhe von 122 Euro. Der Aufschlag erhöht bei Aus-
gleich der studentischen Krankenversicherung den Höchstbetrag (Höchst-
satz). Bei prozentualer Aufwandsentschädigung nach §54 Abs. 3 der
Finanzordnung ist der Aufschlag bei Ausgleich der studentischen Kran-
kenversicherung im Höchstsatz inbegriffen.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Diese Aus-
fertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung der
Studierendenschaft gemäß §75 Abs. 4 UG dar.

Mit freundlichen Grüßen

Marten Schulz
Stellvertretender Präsident des 70. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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